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A n t r a g

Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen
zu berichten,

1.  wie sich die Unfallzahlen mit Beteiligung von Radfahrern sowie Pedelecs in 
Baden-Württemberg in den letzten Jahren entwickelt haben (bitte aufgeschlüs-
selt nach Kalenderjahren, mit Darstellung von leicht/schwer verletzten oder 
getöteten Personen);

2.  wie sich diese Unfälle aufteilen nach Beteiligung von Kraftfahrzeugen, Fuß-
gängern, anderen Radfahrern und ohne fremde Beteiligung (Sturz);

3.  wie sich die Unfallzahlen mit Beteiligung von Elektrokleinstfahrzeugen (E-
Scooter, Segways etc.) seit der Freigabe für den öffentlichen Verkehr ent
wickelt haben (bitte aufgeschlüsselt nach Kalenderjahren, mit Darstellung von 
leicht/schwer verletzten oder getöteten Personen);

4.  wie sich diese Unfälle aufteilen nach Beteiligung von Kraftfahrzeugen, Fuß-
gängern, anderen Fahrern von Elektrokleinstfahrzeugen und ohne fremde Be-
teiligung (Sturz);

5.  welche Grundsätze sie bei der Gestaltung der Infrastruktur (bei Neubau von 
Verkehrsanlagen sowie im Bestand) für Radfahrer und Fußgänger innerorts für 
geboten hält, um die Verkehrssicherheit zu verbessern;

6.  wie sie die Verkehrssicherheit für Fahrer von SPedelecs auf öffentlichen Stra-
ßen einschätzt;

7.  ob sie eine Freigabe von Feldwegen und/oder Radschnellwegen zur Befahrung 
durch S-Pedelecs unterstützt;
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8.  welche Maßnahmen sie umgesetzt hat und weiter ergreifen will, um die Ver-
kehrssicherheit für Fußgänger, Radfahrer, S-Pedelec-Fahrer und Fahrer von 
Elektrokleinstfahrzeugen zu verbessern.

19.8.2021

Dörflinger, Bückner, HartmannMüller, 
Mayr, Dr. Pfau-Weller, Schuler CDU 

B e g r ü n d u n g

Die Regierungskoalition hat sich im Koalitionsvertrag „Jetzt für morgen“ zum 
Ziel gesetzt, bis 2030 eine Steigerung des Radverkehrsanteils auf 20 Prozent zu 
erreichen. Insbesondere in den Städten und Gemeinden besteht dabei die Heraus-
forderung, den KfzVerkehr, Fußgänger, Radfahrer sowie neue Mobilitätsformen 
so zu lenken, dass die Verkehrssicherheit für alle Beteiligten so gut wie möglich 
gewährleistet werden kann. Ein besonderes Augenmerk gilt dabei der Gestaltung 
der Infrastruktur – sowohl beim Neubau als auch im Bestand.

Der Antrag soll die Entwicklung der Unfallzahlen und die Verteilung zwischen 
den verschiedenen, innerorts anzutreffenden Verkehrsformen ermitteln. Zudem 
soll erfragt werden, welche Maßnahmen die Landesregierung umgesetzt hat und 
weiter ergreifen will, um die Verkehrssicherheit für Fußgänger, Radfahrer und 
Fahrer von Elektrokleinstfahrzeugen zu verbessern.
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S t e l l u n g n a h m e * )

Mit Schreiben vom 4. Oktober 2021 Nr. VM40141.514/35 nimmt das Ministe-
rium für Verkehr im Einvernehmen mit dem Ministerium des Inneren, für Digita-
lisierung und Kommunen zu dem Antrag wie folgt Stellung:

Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen
zu berichten,

1.  wie sich die Unfallzahlen mit Beteiligung von Radfahrern sowie Pedelecs in 
Baden-Württemberg in den letzten Jahren entwickelt haben (bitte aufgeschlüs-
selt nach Kalenderjahren, mit Darstellung von leicht/schwer verletzten oder 
getöteten Personen);

Verkehrsunfälle und Folgen unter Beteiligung von Fahrrad und Pedelec fahrenden

*) Der Überschreitung der Drei-Wochen-Frist wurde zugestimmt.
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2.  wie sich diese Unfälle aufteilen nach Beteiligung von Kraftfahrzeugen, Fuß-
gängern, anderen Radfahrern und ohne fremde Beteiligung (Sturz);

Fahrrad und PedelecVerkehrsunfälle gegliedert nach weiteren Unfallbeteiligten

PedelecVerkehrsunfälle gegliedert nach weiteren Unfallbeteiligten

Kraftfahrzeug beteiligt: Alle durch einen Motor angetriebene, nicht an Schienen 
gebundene 
Fahrzeuge Fußgänger*in beteiligt: Andere Person, Fußgänger*in, Fußgänger*in 
mit Sport- oder Spielgerät 
Fahrradfahrer*in beteiligt: Fahrrad inkl. Pedelec mit mehr als einem Beteiligten 

Sofern unterschiedliche Verkehrsteilnehmer*innen an einem Fahrrad bzw. Pe-
delecVerkehrsunfall beteiligt waren, wurden diese jeweils in ihrer Kategorie er-
fasst.

Dadurch kann ein einzelner Verkehrsunfall auch mehrfach in der Gliederung nach 
weiteren Unfallbeteiligten aufgeführt sein. Verkehrsunfälle, bei denen mehrere 
Fahrrad- bzw. Pedelecfahrer*innen beteiligt waren, sind in der Kategorie „Fahr-
radfahrer*in beteiligt“ enthalten; sie werden nicht gesondert ausgewiesen.



5

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 17 / 729

3.  wie sich die Unfallzahlen mit Beteiligung von Elektrokleinstfahrzeugen (E-
Scooter, Segways etc.) seit der Freigabe für den öffentlichen Verkehr entwickelt 
haben (bitte aufgeschlüsselt nach Kalenderjahren, mit Darstellung von leicht/
schwer verletzten oder getöteten Personen);

Verkehrsunfälle und Folgen unter Beteiligung von Elektrokleinstfahrzeugen

Elektrokleinstfahrzeuge: eKF mit Lenk/Haltestange gemäß eKFV; eKF ohne 
Lenk/Haltestange; sonstige eKF mit Lenk/Haltestange 
Eine verpflichtende bundeseinheitliche statistische Erfassung von Verkehrsunfäl-
len unter Beteiligung von eKF erfolgt seit 1. Januar 2020.

4.  wie sich diese Unfälle aufteilen nach Beteiligung von Kraftfahrzeugen, Fuß-
gängern, anderen Fahrern von Elektrokleinstfahrzeugen und ohne fremde Be-
teiligung (Sturz);

ElektrokleinstfahrzeugVerkehrsunfälle gegliedert nach weiteren Unfallbeteiligten

Kraftfahrzeug beteiligt: Alle durch einen Motor angetriebenen, nicht an Schienen 
gebundene 
Fahrzeuge Fußgänger*in beteiligt: Andere Person, Fußgänger, Fußgänger mit 
Sport- oder 
Spielgerät Elektrokleinstfahrzeugfahrer*in beteiligt: eKF mit mehr als einem Be-
teiligten

Sofern unterschiedliche Verkehrsteilnehmer*innen an einem Elektrokleinstfahr-
zeugVerkehrsunfall beteiligt waren, wurden diese jeweils in ihrer Kategorie erfasst. 
Dadurch kann ein einzelner Verkehrsunfall auch mehrfach in der Gliederung nach 
weiteren Unfallbeteiligten aufgeführt sein. Verkehrsunfälle, bei denen mehrere Elek-
trokleinstfahrzeugfahrer*innen beteiligt waren, sind in der Kategorie „Elektrokleinst-
fahrzeugfahrer*in beteiligt“ enthalten; sie werden nicht gesondert ausgewiesen.
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5.  welche Grundsätze sie bei der Gestaltung der Infrastruktur (bei Neubau von 
Verkehrsanlagen sowie im Bestand) für Radfahrer und Fußgänger innerorts für 
geboten hält, um die Verkehrssicherheit zu verbessern;

Neben der Anwendung der hierfür einschlägigen Richtlinien und Regelwerke 
empfiehlt das Land grundsätzlich die getrennte Führung von Fußgänger*innen 
und Radfahrer*innen innerorts. Außerorts ist die gemeinsame Führung von Rad-
fahrer*innen und Fußgänger*innen Standard, da außerorts weniger Fußgänger*in-
nen erwartet werden. Einzelfälle, in denen von diesem Standard abgewichen wird, 
müssen als solche betrachtet werden. Wir verweisen für eine detaillierte Ansicht 
an dieser Stelle auf die RadNETZ-Qualitätsstandards (Deckblatt [aktivmobil-bw.
de]).

6.  wie sie die Verkehrssicherheit für Fahrer von S-Pedelecs auf öffentlichen Stra-
ßen einschätzt;

S-Pedelecs zählen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 45 km/h zu den Klein-
krafträdern mit Fahrerlaubnis, Versicherungskennzeichen sowie Helmpflicht. Es 
ist daher sachgerecht, dass diese grundsätzlich die für Kleinkrafträder freigege-
benen Verkehrsflächen nutzen und nicht auf Geh und Radwegen oder im Seiten-
raum fahren. 

Die Fahrt auf der Straße ist innerorts grundsätzlich als sicher zu bewerten, da S-
Pedelec-Fahrer*innen eine ähnliche Geschwindigkeit zu Autofahrer*innen haben. 
Außerorts hängt die Sicherheit von S-Pedelecs – ähnlich wie bei Radfahrer*innen 
auf Außerortsstraßen ohne begleitende Radwege – von den konkreten Rahmen-
bedingungen ab. Fachlich angemessen wäre aus Sicht des Ministeriums für Ver-
kehr eine generelle Absenkung der Höchstgeschwindigkeit auf Landstraßen ohne 
begleitende Radwege. Dies ist jedoch durch bundesgesetzliche Regelungen ver-
wehrt.

SPedelecs werden in der Verkehrsunfallstatistik in der Kategorie „Kleinkrafträder“ 
erfasst; entsprechende Unfälle werden daher nicht gesondert ausgewiesen. Bei der 
Betrachtung der Verkehrsunfälle unter Beteiligung von Kleinkrafträdern konnten 
– im Gegensatz zu dem Trend bei der Entwicklung der Fahrradunfälle – seit 2019 
rückläufige Unfallzahlen festgestellt werden. Aufgrund der geringen Marktdurch-
dringung dieser Fahrzeuge sind die Aussagen aber wenig aussagekräftig. 

7.  ob sie eine Freigabe von Feldwegen und/oder Radschnellwegen zur Befahrung 
durch S-Pedelecs unterstützt;

Die Landesregierung unterstützt eine Freigabe außerorts grundsätzlich, verweist 
aber auf den Prüfungsbedarf im Einzelfall. Als Gemeindestraßen sind Feldwege 
nach § 3 Absatz 2 Straßengesetz (StrG) beschränkt öffentliche Wege, die einem 
auf bestimmte Benutzungsarten oder Benutzungszwecke beschränkten Verkehr 
dienen oder zu dienen bestimmt sind. Diese Beschränkung erfolgt in der Regel 
durch Beschilderung mit dem Zeichen 250 (Verbot für Fahrzeuge aller Art) sowie 
einer durch entsprechendes Zusatzzeichen geregelten Freigabe für landwirtschaft-
lichen Verkehr. 

Mit Erlass vom 21. September 2018 hat das Ministerium für Verkehr auf mit 
Zeichen 250 beschilderten Straßen die Möglichkeit eröffnet, SPedelecs durch 
Anordnung des Zusatzzeichens „S-Pedelecs frei“ zuzulassen. Die Prüfung, ob die 
Befahrung von Feldwegen durch S-Pedelecs in Frage kommt, erfolgt durch die 
vor Ort zuständige Verkehrsbehörde. Unter anderem sind die Verkehrsstärke, die 
Verkehrszusammensetzung, die Geschwindigkeitsniveaus der unterschiedlichen 
Verkehrsarten und die verfügbare Breite der Verkehrsfläche in die Beurteilung 
einzubeziehen.

Radschnellwege dienen gemäß § 3 Abs. 1 StrG BW insbesondere dem Alltagsrad-
verkehr und sind damit für die Benutzung durch Radfahrer*innen bestimmt. Die 
Benutzung von Radschnellwegen außerorts durch S-Pedelecs, die den Kleinkraft-
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rädern zugeordnet werden, muss ebenfalls explizit zugelassen werden. Die Be-
fahrung von Radschnellwegen durch S-Pedelecs innerorts wird von der Landes-
regierung nicht unterstützt, da diese die Sicherheit von regulären Radfahrer*innen 
gefährden würden.

8.  welche Maßnahmen sie umgesetzt hat und weiter ergreifen will, um die Ver-
kehrssicherheit für Fußgänger, Radfahrer, S-Pedelec-Fahrer und Fahrer von 
Elektrokleinstfahrzeugen zu verbessern.

Mit der landesweiten Verkehrssicherheitskampagne „Vorsicht.Rücksicht.Um-
sicht“ wirbt das Ministerium für Verkehr für eine rücksichtsvolle Teilnahme im 
Straßenverkehr. Zudem werden jährlich wechselnden Schwerpunktthemen in den 
Mittelpunkt gerückt. 2019 sensibilisierte die Kampagne zum richtigen Halten und 
Parken, denn eingeschränkte Sichtbeziehungen von Fußgänger*innen und Rad-
fahrer*innen gilt es zu verhindern. Zudem wurde öffentlichkeitswirksam appel-
liert den holländischen Griff beim Aussteigen aus einem Pkw zu machen und 
damit sogenannte Dooring-Unfälle mit Radfahrer*innen zu vermeiden. Im Jahr 
2021 richtet sich der Fokus der Kampagne auf die Radverkehrssicherheit. Zehn 
prägnanten Botschaften an Rad- und Autofahrer*innen sollen durch entsprechen-
de Umsetzung der Verkehrsteilnehmer*innen die Verkehrssicherheit erhöhen.

In diesem Jahr wurde zudem ein landesweiter Schwerpunkt bei der Bekämpfung 
von Fahrradunfällen durch das Innenministerium gesetzt. Neben Kontrollmaßnah-
men des Radverkehrs hat das Innenministerium die Präventionskampagne „Abge-
fahren – Ra(d)geber Verkehr“ zur gegenseitigen Achtsamkeit im Straßenverkehr 
umgesetzt. 

Bereits mit der Zulassung der Elektrokleinstfahrzeuge zum öffentlichen Straßen-
verkehr hat die Polizei BadenWürttemberg einen Schwerpunkt in der Verkehrs-
überwachung gesetzt und ein entsprechendes landesweites Meldewesen einge-
richtet. Auf der Grundlage der gewonnenen Erkenntnisse wurde im letzten Jahr 
die maßgeschneiderte Präventionskampagne „Ride It Right“ für E-Scooter-Nut-
zer*innen ins Leben gerufen. 

Zum Schutz der Schulkinder – die ihren Schulweg häufig zu Fuß oder mit dem 
Fahrrad absolvieren – wird durch die Landesregierung regelmäßig zu Schuljah-
resbeginn ein Maßnahmenpaket aus Verkehrsüberwachung und Verkehrsunfall-
prävention umgesetzt. So werden die Bürger*innen unter anderem mit Spann-
bändern, Plakaten und Veranstaltungen zu einem rücksichtsvollen Verhalten 
gegenüber den schwächsten Verkehrsteilnehmer*innen aufgefordert. Die Polizei 
Baden-Württemberg überwacht unter anderem die Einhaltung der Geschwindig-
keit vor Schulen, das vorschriftsgemäße Parken entlang von Geh- und Radwegen, 
sowie den technischen Zustand von Fahrrädern. 

Weiter bringen sich die Verkehrsbehörden, die Straßenbauverwaltung und die 
Polizei in BadenWürttemberg im Rahmen der örtlichen Verkehrsschauen und 
Unfallkommissionen aktiv ein, um gemeinsam schwere Verkehrsunfälle zu ver-
hindern und Unfallhäufungsstellen zu beseitigen. 

Das Land unterstützt Kommunen zudem mit attraktiven Förderkonditionen für 
den Infrastrukturausbau durch das Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz 
(LGVFG) und baut das Radwegenetz auch in eigner Zuständigkeit aus. Bei Pla-
nung, Bau und Förderung von Radverkehrsinfrastruktur wird jeweils der aktuelle 
Stand der Technik in Bezug auf sichere Verkehrsinfrastruktur angewendet. 

Darüber hinaus hat das Land:
–  kostenlose Fahrsicherheitstrainings für Pedelec-Fahrer*innen initiiert, die das 

Land in Form der Initiative „SICHER EBIKEN“ der beiden gemeinnützigen 
Radsportverbände Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club, Landesverband Ba-
denWürttemberg e. V. und Württembergischer Radsportverband e. V. fördert. 

– Rechtsabbiegeassistenten bei Lkw gefördert.
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–  In Zusammenarbeit mit der Arbeitsgemeinschaft Fahrrad- und Fußgänger-
freundlicher Kommunen in BadenWürttemberg e. V. ein Modellprojekt für die 
Etablierung von Radschutzstreifen außerorts initiiert.

Die Aktivitäten zur Verkehrssicherheit werden in der neuen Legislaturperiode 
weiter intensiviert. Der im Koalitionsvertrag vereinbarte Verkehrssicherheitspakt 
ist in Vorbereitung. Ein weiteres Schwerpunktthema ist auch die Verkehrssicher-
heit von Kindern und Jugendlichen: u. a. wurde die Erstellung von Geh- und Rad-
schulwegplänen verpflichtend. Außerdem wird ein Landesprogramm „Aktiv zur 
Schule“ zum Rad- und Fußverkehr initiiert.

Hermann
Minister für Verkehr


